
 

 

Bezirksamt Treptow-Köpenick          21.12.2016 
Bezirksbürgermeister 
 
 
 
Bezirksverordnetenversammlung 
Vorsteher 
Herrn Groos 
 
 
 
Kleine Anfrage Nr. KA VIII / 0036 vom 3.12.2016 des Bezirksverordneten  
Herrn Markus Föhrenbach  – Fraktion der CDU  
 
Rekonstruktion der ursprünglichen keramischen Fassadenverkleidung am 
Alexander- von-Humboldt-Gymnasium  
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1.282.175,00 EUR und die bis-

her vom Bezirk zugesagten Finanzmittel betragen 400.000,00 EUR. Mit welchen Mit-
teln soll die Finanzierungslücke in Höhe von 882.175,00 EUR geschlossen werden? 

 
2. Wann soll mit der Fassadensanierung begonnen werden? 
 
 
Hierzu antwortet das Bezirksamt: 
 
Zu Frage 1.) 
 
Der Antrag auf Bereitstellung von Fördermitteln für die Sanierung der Fassade der Ale-
xander von Humboldt – Schule wurde durch den Köpenicker Brücken Verein vorange-
trieben und auf politischer Ebene eingebracht. Dem Bezirk liegt bis zum heutigen Zeit-
punkt weder der Antrag auf Fördermittel einschließlich der Anlagen (wie z.B. Kosten-
schätzung der Fassadensanierung), noch ein bestätigter Förderbescheid vor. 
Die Förderzusage, der Umfang der Förderung und die damit verbundenen Förderbedin-
gungen sind z.Z. noch völlig unklar.  
 
Die von Ihnen genannten Gesamtkosten in Höhe von 1.282.175 € sind mir so nicht be-
kannt und können nicht untersetzt werden. Eine Zusage des Bezirkes für Finanzmittel in 
Höhe von 400 T€ ist mir ebenfalls nicht bekannt.  
 
Die Klärung der Finanzierung des eventuell erforderlichen Eigenanteils des Bezirkes 
oder der angesprochen Finanzierungslücke kann erst nach Vorlage der bestätigten 
Förderbescheides erfolgen. 
 
Zu Frage 2.) 
 
Der Zeitpunkt des Baubeginnes kann erst nach Vorlage des bestätigten Förderbeschei-
des einschließlich der erforderlichen Rahmenbedingungen und der Klärung der Ge-
samtfinanzierung erfolgen.  
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Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für 
Finanzen II B – H 9440 – 1/2015-2 vom 08. Februar 2016: 
 
 
Zur Erstellung dieser Antwort auf die Kleine Anfrage hat ein Angestellter des gehobe-
nen Dienstes insgesamt 2,5 Arbeitsstunden je 55,96 € aufgewendet – damit entstanden 
in den Fachabteilungen Gesamtkosten von 139,90 €. Dazu kommen Kosten bei BzBm, 
Büro BzBm und Büro BVV in Höhe von 27,21 €. Damit ergeben sich Gesamtkosten in 
Höhe von 167,11€. 
 
 

 
 
Oliver Igel 




